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LandgeriCht Reaensburg 
AZ: 7 KLs 151 Js 22423/2012 WA 

LG Regensburg Strafabt . 

93066 Regensburg, 28.05.2013 
0941/2D03-797 (Durchw.) 

'D (Vermitt\unll) 
0941/2003-582 

Juatizgebäude; Str. 4 

lli 00 1/003 

St,.. 4"'Rellllnlbur9 
AZ: 7 KLs 151 Jt 22423/2012 WA 

Augustenst,.. 3, 93066 Regenaburg 
Lande:;justizusee Bancerg, 8ay.Landeebank München 
BlZ 700 500 00, KtO-N,.. 24 919 

Herrn Rechtsanwalt 
Dr. jur. H.C. Gernard Strate 
HOlstenwall 7 

20355 Hamburg 

().lÖ 450<) .A6G 

BUSve,.bindung: Linien 2,8,13, 16.17,26,2T 
sprachzeit: "0.- Fr.: 8.00 - '2.00 Uhr 

und nach Verefnbarung 

Strafverfahren gegen 

wegen g_fAhrlicher u ••. 

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Dr. jur. H.C. serate, 

gemäß richterlicher verfügung wird Ihnen anliegender vermerk vorab 
per Telefax übersandt . 

Mit freundlichen GrUSen 

sfl!!!.er. """". 
als Ork. d. GschSt. 
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Landgericht Regensburg 
7 KLs 151 1822423/12 WA 
7 KLs °151 Js 4111/13 WA 

L6 RegenSburg Strafabt. III 002/003 

Abschrlft 

Regensburg, 28. Mai 2013 

Vermerk 

Die Voraussetzungen gemlffi § 360 Abs. 2 StPO fUr eine Unterbrechung der Vollstreckung der 

mit Urteil des Landgerichts Nümberg-Fürth vom 8. August 2006 ausgesprochenen Anord
nung der Maßregel des § 63 StGB ptüft die 7. Strafkammer des Landgerichts Regensburg als 
zuständiges Wiederaufnabmegericht laufend von Amts wegen. 

Der Wiederaufuahmeantrag der Verteidigung ging am 20. Februar 2013 bei Gericht ein und 

wurde nach Vergabe eines Aktenzeichens und Komplettierung der Akten durch die Staatsan

waltschaft Re gens burg am 25. Februar 'der 7. Strafkammer vorgelegt. Darin heißt es: "Mit 

Absicht sind in dieser Antragsschrift nicht die zusätZlichen Erkenntnisse verarbeitet. welche 
die S~tsanwaltschaft Regensburg in neu angestellten Ermittlungen seit Anfang Dezember 

2012 gewonnen hat. Diese sind der Verteidigung im Rahmen einer von gegenseitigem Ver
trauen geprägten ~ornmunikation mit den zuständigen Dezernenten der Staatsanwalts.chaft 
Regensburg Anfang Februar 2013 durch Gewährung von Akteneinsicht mitgeteilt worden. Sie 
werden von der Staatsanwaltschaft Regensburg in ihrem unmittelbar bevorstehenden Wieder

aufnaluneantrag verarbeitet werden. so dass beide Wiederaufnahme gesuche - das der Vertei

digung und das der Staatsanwaltschaft - sich wechselseitig ergänzen werden." (Fettdruck im 

Original) 

oDer Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg ging am 18. März 2013 bei Gericht ein, eben

so wie ihre Stellungnahme zum Antrag der Verteidigung. Die Verteidigung erhielt Gelegen
heit zur Stellungnahme bis 12. April20q. Auf Antrag beider Verteidiger wurde diese Frist 
um weitere zwei Wochen verlängert. Schließlich übersandte der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. 

JUT. h. c. Strate am 1. Mai 2013 einen Schriftsatz, in dem er ergänzend vorträgt und zwn An~ 

trag der Staatsanwaltschaft Stellung nimmt. Weitere Schriftsätze des Verteidigers vom 7. Mai 
2013 und 9. Mai 2013 folgten. 

Erstmals mit Schriftsatz vom 7. Mai 2013 beantragte der Verteidiger, die Vollstreckung der 
durch das Urteil des Landgerichts NUrnberg-Fürth vom 8. August 2006 angeordneten Maßre
gel ZU unterbrechen. Der Antrag wurde im Schriftsatz vom 9. Mai 2013 wiederholt. Die 
Schriftsätze wurden der Staatsanwaltschaft zur Stellungnahme übersandt, die dem Antrag mit 

VerfUgung vom 16. Mai 2013, eingegangen bei· Gericht am 21. Mai 2013, nicht beigetreten 
ist. 

Im Hinblick auf die Komplexität der in den beiden Wiederaufnahmeanträgen dargelegte Sach
und Rechtslage kann derzeit noch keine hinreichend konkrete Einschätzung zu den Erfolgs
aussichten der Wiederaufhahmeanträge abgegeben werden. Eine Entscheidung nach § 360 
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Abs. 2 StPO unterbleibt daher vorerst, da noch nicht b,eurteilt werden kann, ob die behaupte
ten Tatsachen und die benannten Beweise einen solchen Grad innerer Wahrscheinlichkeit , 
~aben, dass di,e Vollstreckung bedenklich erscheint (vgI. Meyer-Goßner, StPO, 55. Auflage, 
2012, § 360, Rdnr. 3). 

Nach vorläufiger Einschätzung erscheint der Kammer auch das Vorbringen im Hinblick auf 
eine unechte Urkunde gemäß § 359 Nr. 1 StPO nicht zwingend als zulässiger Wiederaufnah
megrund. 

Verfügung: 

Abschrift von obigem Vermerk an beide Verteidiger und Staatsanwaltschaft Regensburg i:tlt 
, Kenntnisnahme (vorab per Fax). " 

Die Vorsitzende der 7. großen Strafkammer 

-----.. ' 

Dr. Mielke 
Vorsitzende Richterin 
ant Landgericht 


